BEWERBUNG

für die Europäischen EMAS-Preise 2009
„Umweltschutz in der Lieferkette und 
umweltorientierte Beschaffung“
	Mitgliedstaat
	Deutschland DE

	Name der Organisation
	

	Registrierungs-Nummer
	

	Ansprechpartner 
(z. B. Umweltbeauftragte/r)
	

	Adresse
	

	E-Mail-Adresse
	

	Name und Anzahl der Standorte
	

	Organisationstyp
(z. B. Dienstleister, produzierendes Gewerbe, Industrie, öffentliche Verwaltung)
	

	NACE Sektor 
(z. B. 11.05 Herstellung v. Bier)
	

	Anzahl der Mitarbeiter
	

	Umsatz (Mio. €)
	



Mikro-Organisationen: < 10 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz und/oder 
jährliche Bilanzsumme von nicht mehr als 2 Mio. €



Kleine Organisationen: 10 bis < 50 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz und/oder jährliche Bilanzsumme von nicht mehr als 10 Mio. €.


Kleine und mittlere Organisationen: 50 bis 250 Beschäftigten und einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. € und/oder einer jährlichen Bilanzsumme von nicht mehr als 43 Mio. €.


Große Organisationen: ab 251 Beschäftigte und einen Jahresumsatz von mehr als 50 Mio. € und/oder einer jährlichen Bilanzsumme von mehr als 43 Mio. €.


Öffentliche Verwaltungen: einschließlich aller Einrichtungen, die durch eine Behörde verwaltet werden.
(Bitte Ihren Organisationstyp ankreuzen)

Umweltschutz in der Lieferkette und umweltorientierte Beschaffung
	Kriterien
	Ergeb-nis*

	Kurze und klare Beschreibung der Kriterien in der Umwelterklärung oder Ausschreibungs-verfahren

(Bitte geben Sie die entsprechenden Seiten aus der Umwelterklärung an)
	Jury-Bewertung 
mit Begründung
wird von der Jury ausgefüllt
	Max.

erreichbare Punkte

wird von der Jury ausgefüllt
	Erreichte Punkte

wird von der Jury ausgefüllt

	1. Anzahl der umweltorientierten Aufträge
	
	
	
	Max. 30
	

	2. Wert der umweltorientierten Aufträge 
	
	
	
	Max. 30
	

	3. Anspruchs-niveau der umwelt-orientierten Merkmale
	
	
	
	Max. 40
	

	Summe der Punkte von _______________
(Bitte tragen Sie den Namen der Organisation ein)
	
	
	
	Max.: 100 


	


* Die Ergebnisse sollten auf Grundlage der folgenden Kriterien dargestellt werden: 
1. Teilnahmevoraussetzungen:

Die Organisation ist in der Lage nachzuweisen, dass ihre aktuelle Umweltpolitik und/oder Umwelterklärung einen konkreten Bezug zur umweltorientierten Beschaffung/Ausschreibung beinhaltet und dass auch tatsächlich umweltorientierte Merkmale in ihren Ausschreibungsverfahren und Aufträge an Lieferanten, Dienstleister und Auftragnehmer eingebunden wurden.
2. Kriterien für den Preis: die Punkte werden in folgendem Verhältnis vergeben
a. die Anzahl der umweltorientierten Aufträge (Aufträge, die einen Umweltaspekt berücksichtigen oder eine Anforderung, welche die grundlegende Anforderung der simplen Einhaltung von nationalem oder europäischem Recht übersteigt), abgeschlossen während des Bezugszeitraums (das Jahr vor der letzten Umwelterklärung) und bezogen auf die Gesamtanzahl der Verträge, welche während des Bezugszeitraums abgeschlossen wurden (maximal 30 Punkte, abhängig von der Höhe des sich daraus ergebenden Prozentsatzes).
b. der Wert der umweltorientierten Aufträge, abgeschlossen während des Bezugszeitraumes und bezogen auf den Gesamtwert aller Aufträge, die während des Bezugszeitraumes abgeschlossen wurden (maximal 30 Punkte, ebenfalls abhängig von der Höhe des sich ergebenden Prozentsatzes).

c. das Anspruchsniveau der umweltorientierten Merkmale, eingebunden in relevanten Ausschreibungsverfahren und Aufträgen; dieses Kriterium wird, unter anderem, dahingehend beurteilt, wie viele umweltorientierte Merkmale (Umweltaspekte) im Vertrag verankert wurden, wie hoch die potenzielle Umweltauswirkung und Innovationskraft dieses Merkmales ist, sowie die Bemühungen des Einkäufers im Hinblick auf die Sensibilisierung von Lieferanten/Dienstleistern/Kunden für diese umweltrelevanten Anforderungen. 
Um das Anspruchsniveau der umweltorientierten Merkmale bewerten zu können, kann sich die Jury Kriterien beispielsweise aus dem „Green Public Procurement (GPP) Training Toolkit (http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm) bedienen. Insbesondere unterscheidet sie zum einen zwischen den „technischen Einzelheiten“ und „Vergabekriterien“ und zum anderen zwischen „Kernkriterien“ und „Globalkriterien“. Hierbei wären die „technischen Einzelheiten“ der „Kernkriterien“ ein niedriges Anspruchsniveau und die „Vergabekriterien“ der „Globalkriterien“, welche ergänzend zu den „Vergabekriterien“ der „Kernkriterien“ fungieren, wären diejenigen mit dem höchsten Anspruchsniveau (maximal 40 Punkte).
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Fragebogen auszufüllen!

